


 



 

Actum Friedelsheim den 11. April 1792.  

 

Me Presente hochgräflich von Wiserschen Amtmann 8005.  

 

Der hießige Schneidermeistere Peter Beuder, und Daniel Scherff klagen gegen den Mennoniten auf dem 

Kameral Gut [Schloß Ibersheim] Abraham Ellenberger weilen derselbe das Handwerk führet ohne den 

erforderlichen Schutz impetriret zu haben, und bitten ihm jenes in so lange zu inhibiren, bis er sich zu lezterem 

qualificiret habe.  

 

Abraham Ellenberger excipiret, er sey von den Wachenheimer Schneiderzunft als Meister angenommen, habe 

auch dahin die schuldige Zahlung geleistet, und glaube demnach, man könne ihm dermalen auf dem Handwerk 

zu arbeiten nicht verbieten.  

 

Klägere replicando: Es seye von der Wachenheimer Zunff gefehlet, einen Mann Abrahamr zum Meister zu 

machen, als derselbe das Bürger Recht, oder auch der Schuz erhalten habe, sie könnten, wenn sie wollten desfals 

die Zunft Klag bei belangen, fänder es dermale, aber um so mehr überflüßig, als es bloß bei Ihnen stünde, 

beklagtem mittelst  

 

Fortsetzung von Seite 2: 

 

amtlichen Unterstüzung, so viel das Arbeiten betrifft, im Weg zu stehen, worauf sie auch beharrten, und wieder 

hohlten gebetten haben wollten, dem selben ein solches bis zum erhaltenen Schuz alles Ernstes zu untersagen.  

 

Et resl.  

 

 

Da der Einwand deren beider Schneidermeistern nach bestehende Artiklen nicht un-gegründet, als hätte 

beklagter Abraham Ellenberger sich hiernach zu Verbescheiden, dann vordersamst von bei höchster Behörde 

den Schuz zu impetriren, und bis dieses geschehen, sich unter willkürlichen Strafe aller Arbeit zu enthalten. 

publ. in faciend eodem quo Supra. Ro0tts 

 


